
Bayerisclier Landtag 

2. Legislaturperiode 
Tagung 1951/52 

Beilage 2424 

Antrag 

Betr.eff: 
Geimelnisame Gesehäftsorcl:nung für 0di0e 
Staiaitsllllimster.i!en 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, die 
„g·emeinsame Geschäftsordnung f14 die Staats
ministerien" vom 1. Februar 1932, die in 
vielen Abschnitten völlig veraltet ist, um
gehend zu überarbeiten und neu zu fassen. 

Die Staatsregiei·ung soll dafür sorgen, daß 
die Kenntnis der Bestimmungen dieser Ge
schäftsordnung allen Beamten und Angestell
ten der Staatsverwaltung zur Pflicht gemacht 
wird. 

M ü n c h e n , den 4. März 1952 

Dr. Wülln~r (DG) 

Beilage 2425 

Antrag 

Betr.eff: 
Aushau ·d·er Bt!hd:esst11aß.e Nr.15 
fü)!s•enhll!Lm-Ritl:fäteiin 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Bundesstraße Nr. 15 Rosenheim-Kuf
stein ist durch die Oberste Baubehörde in 
das Straßenbauprogramm 1952 als vordring-
lichst mit aufzunehmen. · 

M ü n c h e n , den 5. März 1952 

Sehald (SPD) 

Beilage 2426 

,Antrag 

Betreff: 
Vorlwgie ·eilues Gesetzen1lwlurfs· über dli1e 
Ati.sd:e1hmmgd·e.r1Sond:er-1bzw.m1ß.e.ro0rdernt
li0hen Zul!aige ·aruif ·füe ,im Vo·1kssc:hu1cl:ienst 
v0erw.end•eten kfös.terli.ehen Lehrkräfte 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, dem 
Landtag einen Gesetzentwurf vorzulegen, 
wonach den kirchlichen Genossenschaften für 
ihre im öffentlichen Volksschuldienst ver
wendeten klösterlichen Lehrkräfte für die 
Zeit vom 1. April 1949 bis zum 31. März 1951 
die außerordentliche Zulage und die Sonder
zulage gewährt wird, wie sie die Beamten des 
bayerischen Staates erhalten haben. 

M ü n c h e n , den 6. März 1952 

Meixner und Fraktion (CSU), 
Dr. Baumgartner u n d Fr a kt i o n (BP) 

Beilage 2427 

Antrag 

Betr.eff: 
Yorlaigie 0elirues GeseltzeintWiUl·fs ü:b1er d1e 
Regel=g der Einwieiau.ng 'lllld Unter
br:ingu.ng tin A11bedMhän.1ser.n 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, dem 
Landtag in Bälde einen Gesetzentwurf vor
zulegen, in dem die Einweisung und Unter
bringung in Arbeitshäuser geregelt wird, so
wie alsbald die für die Errichtung von Ar· 
beitshäusern notwendigen Vorkehrungen zu 
treffen. 

M ü n c h e n , den 6. März 1952 

Junker, Dr. Fischer 
(beide CSU) 


